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Sechster Abschnitt
Übergangsvorschriften

§ 45 Laufende Verwendungen

Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die 
am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, sind binnen drei Jahren nach die­
sem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu 
bringen. Soweit Vorschriften dieses Gesetzes in Rechtsvorschriften außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla­
ments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
zur Anwendung gelangen, sind Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen 
personenbezogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, bin­
nen fünf Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes 
in Übereinstimmung zu bringen.
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I. Allgemeines

1- Europarechtliche Grundlagen
trauen2  v  • E G ' D S R 1  g 'b t  den Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu 
rechts ’hpd^nn 6  Zungen, die bei Inkrafttreten des nationalen Umsetzungs-
den Vorofhon r  v o n  drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit
diese Fristvnro 'n  E l n kla n g gebracht werden. Der Gesetzgeber hat
ginn dieser 1 B D S G  aufgenommen, dabei allerdings als Be-

1 Dammann, in: Simitis, BDSG, § 45 Rn. 6.

sondem den ̂ 3 ^ 5  T a g  d e S  I n k r a fttretens des BDSG 2001 (23.6.2001),
r i„e  ÜberoanoQfri festgeschrieben. In Satz 2 ist darüber hinaus eine fimfjäh- 
wenduntKiherJi K J  . ^ ^ Y ^ ^ ^ t u n g e n  festgeschrieben, die nicht dem An­
der Polizei a M E l c b t b n >e unterfallen (z. B. Datenverarbeitung im Rahmen 

uer Polizei- und Nachnchtendienstgesetze).1
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Weitergeltung von Begriffsbestimmungen § 46

2 . G esetzeszw eck

§ 45 BDSG gewährt Datenverarbeitem eine Übergangsfrist, um den technischen 2 
und organisatorischen Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, die sich aus der Um­
stellung der Datenverarbeitung auf die veränderten rechtlichen Rahmenbedingun­
gen des BDSG 2001 ergeben können. Diskutiert wird, ob sich eine datenverarbei­
tende Stelle dann nicht auf die Übergangsfrist des § 45 BDSG berufen kann, wenn 
solche Schwierigkeiten tatsächlich gar nicht vorliegen, sondern eine Umstellung 
auf die neue Rechtslage problemlos möglich ist.2 Mit dem Wortlaut lässt sich ein 
solches restriktives Verständnis der Vorschrift allerdings nicht vereinbaren.3

II. Laufende Verwendungen

Die Übergangsfrist des § 45 BDSG setzt voraus, dass eine Erhebung, Verarbeitung 3 
oder Nutzung personenbezogener Daten am 23.5.2001 bereits begonnen hatte 
(sog. laufende Verwendungen). Punktuelle Einzelaktivitäten zählen nicht zu den 
laufenden Verwendungen im Sinne des § 45 BDSG; es muss sich vielmehr um 
komplexe Datenverarbeitungsverfahren handeln, die über einen längeren Zeitraum 
hin wirken.4  Weitere Voraussetzung ist, dass diese Datenverarbeitungsverfahren 
während der Übergangsfrist keine wesentlichen Erweiterungen oder Veränderun­
gen erfahren, da es sich in diesem Fall nicht mehr um eine „laufende Verwen­
dung“ im Sinne einer fortlaufenden Praktizierung bestimmter Ethebungs- oder 
Verarbeitungsvorgänge handeln würde.
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